
Satzung 
 
§ 1   Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
§ 1 Nr. 1  Der Verein führt den Namen "SV Viktoria Woltwiesche e.V. ". 

Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Hildesheim  
unter der Nr. VR 160 167 eingetragen 

 

§ 1 Nr. 2  Der Verein hat seinen Sitz in 38268 Lengede-Woltwiesche, Fuhsestraße 10. 
Der Verein wurde am 01. Juli 1913 errichtet. 

  Die Vereinsfarben sind „Blau-Weiß“ 
 

§ 1 Nr. 3  Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 
Der Verein ist Mitglied im Kreissportbund Peine. 
Der Verein erkennt die Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen 
des KSB Peine nach Absatz 1 als verbindlich an. 
Um die Durchführung der Vereinsaufgaben zu ermöglichen, kann der 
geschäftsführende Vorstand den Eintritt in Sportfachverbände und den Austritt 
aus Sportfachverbänden beschließen. 

 

§ 1 Nr. 4  Das Geschäftsjahr des Vereins beginnt am 01.Juni und endet am 31. Mai.  
 

§ 1 Nr. 5  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. d. 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

 

 

§ 2   Zweck des Vereins 
 

§ 2 Nr. 1  Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports.  
 
§ 2 Nr. 2  Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Förderung 

sportlicher Übungen und Leistungen seiner Mitglieder.  
 
§ 2 Nr. 3  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. 

 
§ 2 Nr. 4  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
§ 2 Nr. 5  Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener 

Auslagen.  
Die Mitglieder des Vorstands können für ihren Arbeits- oder Zeitaufwand 
(pauschale) Vergütungen erhalten. Der Umfang der Vergütungen darf nicht 
unangemessen hoch sein. Maßstab der Angemessenheit ist die gemeinnützige 
Zielsetzung des Vereins. 
 
 
 
 



 

Seite 2

 
§ 3  Mitglieder in anderen Organisationen 
 

Der Verein ist Mitglied derjenigen Fachverbände und Sportorganisationen, die 
notwendig sind, um seinen Mitgliedern die Ausübung des Sports 
wettkampfmäßig zu ermöglichen. Er regelt im Einklang mit deren Satzungen 
seine Angelegenheiten selbständig. 
 

 
§ 4   Erwerb der Mitgliedschaft 

 
Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. Über 
den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet abschließend der Vorstand. 
 
 

§ 5   Beendigung der Mitgliedschaft 
 

Die Mitgliedschaft endet: 
 
a) mit dem Tod des Mitglieds, 
b) durch freiwilligen Austritt, 
c) durch Streichung von der Mitgliederliste, 
d) durch Ausschluss aus dem Verein, 
e) bei juristischen Personen durch deren Auflösung. 
 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 
Mitglied des Vorstands. Er ist nur zum 31. Mai oder 30. November unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. 
 
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste 
gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des 
Beitrags im Rückstand ist. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. 
 
Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, 
durch Beschluss des Ehrenrates (§ 20 Aufgaben des Ehrenrates) aus dem 
Verein ausgeschlossen werden.  
 
 

§ 6   Mitgliedsbeiträge 
 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages 
und dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. 
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 
 
 

§ 7   Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

Die Vereinsmitglieder sind berechtigt: 
 
a)    durch Ausübung des Stimmrechts an den Beratungen und 

Beschlussfassungen der Mitgliederversammlung teilzunehmen.            
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Zur Ausübung des Stimmrechts sind nur Mitglieder über 16 Jahre 
berechtigt. Jedes Mitglied ist wählbar mit dem vollendeten 18.Lebensjahr. 

 
b)    Die Einrichtungen des Vereins nach Maßgabe der hierfür getroffenen  
  Bestimmungen zu benutzen. 
 
c)    an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen sowie den Sport in 

allen Abteilungen aktiv auszuüben 
 
d)  Die Mitglieder sind verpflichtet Beiträge und eine Aufnahmegebühr zu 

zahlen. Es können zusätzlich Umlagen, Gebühren für besondere 
Leistungen des Vereins sowie abteilungsspezifische Beiträge erhoben 
werden. 

 
e)  Über Höhe und Fälligkeit sämtlicher Beiträge, Gebühren und Umlagen 

entscheidet die Mitgliederversammlung durch Beschluss.  
 

f)  Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung 
und der Anschrift mitzuteilen. 

 
g)  Mitglieder, die nicht am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, tragen 

den erhöhten Verwaltungsaufwand des Vereins durch eine 
Bearbeitungsgebühr, die der Vorstand durch Beschluss festsetzt. 

 
h)  Von Mitgliedern, die dem Verein eine Einzugsermächtigung erteilt haben, 

wird der Beitrag zum Fälligkeitstermin eingezogen. 
i)  Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, 

nicht erfolgen, sind dadurch entstehende Bankgebühren durch das 
Mitglied zu tragen. 

 
 

§ 8  Organe des Vereins 
 

a) der Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung 
c) der Ehrenrat 
 
 

§ 9  Der Vorstand 
 

Der Vorstand setzt sich zusammen aus: 
a) dem 1.Vorsitzenden, 
b) dem 2.Vorsitzenden, 
c) dem Geschäftsführer, 
d) dem Kassenwart, 
e) dem Jugendwart,  
f) den Beisitzern, 
g) den Abteilungsleitern 
 
Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Jahreshauptversammlung auf die 
Dauer von 2 Jahren gewählt, Wiederwahl ist unbegrenzt zulässig. 
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Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1.Vorsitzende, der 2.Vorsitzende und 
der Geschäftsführer. Je zwei von ihnen sind gemeinsam vertretungsberechtigt. 

 
 
 
§ 10   Amtsdauer des Vorstands 
 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei 
Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur 
Neuwahl des Vorstandes im Amt. 
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt 
der Vorstand ein Ersatzmitglied (aus den Reihen der Vereinsmitglieder) für die 
restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 
 
 

§ 11   Beschlussfassung des Vorstands 
 

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die 
vom 1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden schriftlich, fernmündlich oder per 
email einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen 
einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der 
1. Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende, anwesend sind. Bei der 
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. 
Die Vorstandssitzung leitet der 1. Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der 
2. Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken zu 
protokollieren und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben. 
Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege oder fernmündlich gefasst 
werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu 
beschließenden Regelung erklären. 
 
 

§ 12   Die Mitgliederversammlung 
 

In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied - auch ein 
Ehrenmitglied - eine Stimme. 
Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten 
zuständig: 
 
a) Wahl der Vorstandsmitglieder, 
b) Wahl von mindestens 2 Kassenprüfern, 
c) Wahl der Mitglieder des Ehrenrates, 
d) Bestätigung der Abteilungsleiter, 
e) Ernennung von Ehrenmitgliedern, 
f) Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages 
g) Entlastung der Organe bezüglich der Jahresabrechnung und der 

Geschäftsführung. 
h) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die 

Auflösung des Vereins. 
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Ersatzwahlen und Änderungen von Bestimmungen können auf jeder ordentlichen 
Mitgliederversammlung vorgenommen werden, wenn die Tagesordnung die 
betreffenden Punkte enthält und fristgemäß bekanntgegeben wurde. 
 

 
§ 13   Die Einberufung der Mitgliederversammlung 
 

Die den Mitgliedern bezüglich der Vereinsleitung zustehenden Rechte werden in 
der Mitgliederversammlung als oberstem Organ des Vereins ausgeübt. 
Übertragung des Stimmrechts ist unzulässig. Die Mitgliederversammlung soll 
alljährlich einmal im Monat Juni als sogenannte Jahreshauptversammlung 
zwecks Beschlussfassung über die im § 12 genannten Aufgaben einberufen 
werden. Die Einberufung erfolgt durch den 1.Vorsitzenden per Textform unter 
Angabe der vorläufig festgesetzten Tagesordnung mit einer Einberufungsfrist von 
mindestens 14 Tagen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 
Einladungsschreibens folgenden Tag. Es sind alle Mitglieder zur Teilnahme 
einzuladen. Anträge zur Tagesordnung sind 7 Tage vor der Mitglieder-
versammlung beim Vereinsvorstand schriftlich einzureichen.  
Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.  
Einfache Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand nach der obigen 
Vorschrift einzuberufen, wenn ein dringender Grund vorliegt, oder 20% der 
Stimmberechtigten es beantragen. 
 
 

§ 14   Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 

Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 
vom 2. Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein 
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter. 
Das Protokoll wird vom Geschäftsführer geführt. Ist dieser nicht anwesend, 
bestimmt der Versammlungsleiter einen Protokollführer. 
Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung 
muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. 
Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann 
Gäste zulassen. Über die Zulassung der Presse, des Rundfunks und des 
Fernsehens beschließt die Mitgliederversammlung. 
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von 
der Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 
Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher 
außer Betracht. Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei 
Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine 
solche von vier Fünftel erforderlich. 
Für die Wahlen gilt Folgendes:  
Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche 
die beiden höchsten Stimmzahlen erreicht haben. 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, 
das vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu 
unterzeichnen ist. 
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Es soll folgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die 
Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, die Zahl der 
erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen 
Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung.  
Bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde Bestimmung anzugeben. 
 
 

§ 15   Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 
 

Jedes Mitglied kann bis spätestens 7 Tage vor dem Tag der 
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere 
Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der 
Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung 
entsprechend zu ergänzen. Über die Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, 
die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die 
Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine Mehrheit von drei 
Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.  
Satzungsänderungen, die Auflösung des Vereins sowie die Wahl und 
Abberufung von Vorstandsmitgliedern können nur beschlossen werden, wenn die 
Anträge den Mitgliedern mit der Tagesordnung angekündigt worden sind. 
 
 

§ 16   Außerordentliche Mitgliederversammlungen 
 

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
einberufen. Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es 
erfordert oder wenn die Einberufung von 20% aller Mitglieder schriftlich 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für die 
außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§ 12, 13, 14 und 15 
entsprechend. 
 
 

§ 17   Abteilungen 
 

a) Innerhalb des Vereins werden für unterschiedliche sportliche Aktivitäten 
gesonderte Abteilungen eingerichtet. Die Abteilungen sind rechtlich 
unselbständige Untergliederungen des Vereins. Der Vorstand kann die 
Gründung und Schließung von Abteilungen beschließen. 
 

b) Jede Abteilung wählt für die Dauer von zwei Jahren einen 
Abteilungsleiter. Die Mitgliederversammlung bestätigt die Abteilungsleiter 
durch Beschluss. Die Bestätigung kann unter Angabe von Gründen 
abgelehnt werden. Die Mitglieder der Abteilung müssen dann erneut einen 
Abteilungsleiter wählen. Die Abteilungsleiter sind Mitglied des Vorstandes. 
 

c) Der geschäftsführende Vorstand kann einen Abteilungsleiter durch Beschluss 
abberufen. Der betroffene Abteilungsleiter ist vorher anzuhören. 
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§ 18   Kassenprüfer  
 

a) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer und einen 
Ersatzkassenprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. 
 

b) Die Amtszeit der Kassenprüfer und des Ersatzkassenprüfers beträgt 2 Jahre, 
wobei ein Kassenprüfer und der Ersatzkassenprüfer in geraden Jahren und 
ein Kassenprüfer in ungeraden Jahren gewählt wird. Die Wiederwahl für eine 
weitere Amtszeit ist zulässig. 
 

c)  Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen 
Konten, Buchungsunterlagen und Belegen und erstatten der 
Mitgliederversammlung darüber einen Bericht. Die Kassenprüfer sind zur 
umfassenden Prüfung aller Kassen und aller Unterlagen in sachlicher und 
rechnerischer Hinsicht berechtigt. Die Kassenprüfer beantragen in der 
Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstands 
 

 
§ 19   Der Ehrenrat 
 

Der Ehrenrat besteht aus einem Obmann und 2 Beisitzern sowie 2 
Ersatzmitgliedern. Seine Mitglieder dürfen nicht dem Vereinsvorstand angehören 
und sollen nach Möglichkeit über 40 Jahre alt sein. 
Sie werden von der Jahreshauptversammlung auf die Dauer von 2 Jahren 
gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 
 
 

§ 20   Aufgaben des Ehrenrates 
 

Der Ehrenrat entscheidet mit bindender Kraft über Streitigkeiten und 
Satzungsverstöße innerhalb des Vereins, soweit der Vorfall mit der 
Vereinszugehörigkeit im Zusammenhang steht und nicht die Zuständigkeit eines 
Sportgerichtes eines Fachverbandes gegeben ist. Er beschließt ferner über den 
Ausschluss von Mitgliedern gemäß § 5. Er tritt auf Antrag eines Vereinsmit- 
gliedes zusammen und beschließt nach mündlicher Verhandlung, nachdem den 
Betroffenen Zeit und Gelegenheit gegeben ist, sich wegen der erhobenen 
Anschuldigungen zu verantworten und zu entlasten. 
 
Er darf folgende Strafen verhängen: 
 
a)    Verwarnung, 
b)    Verweis, 
c)    Aberkennung der Fähigkeit, ein Vereinsamt zu bekleiden mit sofortiger 
  Suspendierung, 
d)    Ausschluss von der Teilnahme an jeglichem Sportbetrieb bis zu 2 

Monaten, 
e)    Ausschluss aus dem Verein. 

Jede den Betroffenen belastende Entscheidung ist diesem schriftlich 
mitzuteilen und zu begründen. 
Der Ehrenrat kann zur Ausübung seiner Tätigkeit vom Vorstand 
Unterrichtung in allen Angelegenheiten der Geschäftsführung verlangen. 
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§ 21  Ehrenmitglieder 
 

Personen, die sich besonders um die Förderung des Sports innerhalb des 
Vereins verdient gemacht haben, können auf Antrag des Vorstandes durch 
Beschluss der Jahreshauptversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte wie ordentliche Mitglieder, sind 
jedoch von der Beitragspflicht befreit. 
 
 

§ 22   Haftung des Vereins  
 

a) Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, deren Vergütung 720,00 €  
im Jahr nicht übersteigt, haften für Schäden gegenüber den Mitgliedern und 
gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
 

b) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für 
fahrlässig verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, 
bei Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen des Vereins oder bei 
Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden nicht durch 
Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. 
 
 

§ 23   Datenschutz im Verein 
 

a) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorgaben der EU-DSGVO 
(Datenschutzgrundverordnung) personenbezogene Daten über persönliche 
und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein genutzt, gespeichert, 
übermittelt und verändert. 

 
b) Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf: 

 
-  Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten; 
-  Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie 
   unrichtig sind; 
- Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei  
   behaupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit  
   feststellen lässt; 
-  Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die 
   Speicherung unzulässig war. 
 

c) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein 
Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als 
dem jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten,  
bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen.  
Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten 
Personen aus dem Verein hinaus. 
 
 



 

Seite 9

 
§ 24  Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung 
 
§ 24 Nr. 1 Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im   

§ 14 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die 
Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und 
der 2. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die 
vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus 
einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 
 

§ 24 Nr. 2  Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins 
 

           an die Gemeinde Lengede, die es unmittelbar und ausschließlich für  
gemeinnützige sportliche Zwecke in der Ortschaft Woltwiesche zu verwenden    
hat. 
 
 
 

§ 25   Gültigkeit dieser Satzung 
 

a) Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 22.06.2018 
beschlossen. 
 

b) Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
 

c) Alle bisherigen Satzungen treten zu diesem Zeitpunkt damit außer Kraft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lengede, den 22.06.2018 
 
     -------------------------------------------------- 

1. Vorsitzender 
 
 
 

--------------------------------------------------- 
2. Vorsitzender 

 
 
 

--------------------------------------------------- 
  Geschäftsführer   
 


